
540 Nachrichten.

213. Eine Abschrift des bisher nur mittelbar be­
kannten Friesacher Stadtrechts von 1339 hat A. v. 
Jaksch im Museum zu Salzburg auf gefunden und in den 
Mittheil. des Instit. für Österreich. Geschichtsforschung 
XXII, 661 ff. herausgegeben.

214. Beiträge zur Rechtsgeschichte der Zent und 
Stadt Babenhausen aus dem 15. und 16. Jh. theilt 
Ed. Otto mit im Archiv f. Hessische Geschichte und 
Alterthumskunde N. F. III, 171 ff. aus einem Manuscript 
des Staatsarchivs in Darmstadt. H. W.

215. Zur Herausgabe der venezianischen Civilstatu­
ten vor dem J. 1242 haben sich E. Besta und R. Pre­
delli verbunden und mit der dankenswerthen Edition im 
Nuovo Archivio Veneto, Neue Serie I, 5 ff. 205 ff, den An­
fang gemacht.

216. Den historisch wichtigsten Abschnitt aus den 
Sieneser Statuten vom J. 1310, von denen bisher nur 
der Anfang durch eine Publication L. Banchi’s von 1876 
bekannt war, hat J. Luchaire in den Mélanges d’archéo­
logie et d’histoire XXI, 23 ff. 243 ff. herausgegeben und 
eingehend erläutert.

217. Als Anhang zu einem Aufsatze über die Grund­
lage und Bestandtheile des ältesten Hamburgischen 
Schiffrechts in den hansischen Geschichtsblättern Jahrg. 
1900 S. 49ff. giebt T. Kiesselbach einen neuen Abdruck 
desselben nach einer von Hagedorn vorgenommenen Col­
lation der Ausgabe Lappenbergs mit dem Original. H. W.

218. In dem ‘das Gewerbe’ überschriebenen, reich 
ausgestatteten und mit rühmlichster Sorgfalt gearbeiteten 
Theil der vom Alterthumsverein herausgegebenen Geschichte 
der Stadt Wien II (Wien 1901) S. 591 ff. werden die 
Quellen zur Wiener Gewerbegeschichte — ins­
besondere das Ordnungsbuch, in welches die von Bürger­
meister und Rath erlassenen Verfügungen eingetragen sind — 
eingehend besprochen. Prächtige Facsimiles auch von ein­
schlagenden Urkunden, darunter Rudolf IV. 28. Aug. 1364, 
Maximilian 7. Jan. 1494 und 24. Febr. 1506 (mit interes­
santen Abbildungen von Fischen), und zahlreiche Siegel­
abbildungen sind beigegeben.

219. In den Forschungen zur Geschichte Bayerns 
IX, 69 ff. 253 ff. publiciert Fr. Hüttner als Fortsetzung 
der älteren Veröffentlichung von Schäffler und Brandl (im 


